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Anordnung 
über die Wahl der Richter und Schöffen 

der Kreisgerichte.
— Wahlordnung —

Vom 14. Juli 1965

Auf Grund des Beschlusses des Staatsrates der Deut
schen Demokratischen Republik vom 2. Juii 1965 über 
die Wahl der Richter und Schöffen der Kreisgerichte 
im Jahre 1965 (GB1.I S. 157) wird im Einvernehmen 
mit dem Präsidium des Nationalrates der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland, dem Bundes
vorstand des FDGB und dem Minister für die Anlei
tung und Kontrolle der Bezirks- und Kreisräte folgen
des angeordnet:

I.
Aufgaben der Wahlbüros in den Bezirken und Kreisen 

§ 1
(1) Das Bezirkswahlbüro leitet im Bezirk gemäß der 

durch den Zentralen Wahlausschuß gegebenen Wahl
anleitung die Vorbereitung und Durchführung der

_ Wahl der Richter und Schöffen der Kreisgerichte auf 
der Grundlage der wahlgesetzlichen Bestimmungen.

(2) Das-Bezirkswahlbüro sichert, daß in den Kreisen 
die Gesetzlichkeit der Wahlvorbereitung und -durch- 
führung sowie die gestellten Termine eingehalten und 
die Einbeziehung der Bevölkerung in die Wahlvorberei
tung und -durchführung gewährleistet werden. Das Be
zirkswahlbüro berichtet dem Zentralen Wahlausschuß 
über die Wahlvorbereitung und die Wahlergebnisse.

(3) Das Bezirkswahlbüro nimmt seine Tätigkeit bis 
zum 10. August 1965 auf.

§ 2
(1) Das Kreiswahlbüro sichert die ordnungsgemäße 

Vorbereitung und Durchführung der Wahl der Richter 
und Schöffen des Kreisgerichts unter Beachtung der 
Verantwortlichkeit des Kreistages. für die Wahl der 
Richter. In Vorbereitung der Wahl der Richter unter
stützt das Kreiswahlbüro das Auftreten der Richter
kandidaten vor der Bevölkerung. Das Kreiswahlbüro 
hat zu Einwendungen der Bevölkerung gegen Richter
kandidaten Stellung zu nehmen Die Stellungnahme ist 
über das Bezirkswahlbüro dem Minister der Justiz zur 
Entscheidung zuzuleiten.

(2) In Vorbereitung der Wahl der Schöffen hat das 
Kreiswahlbüro

a) die vorschlagsberechtigten Parteien und Massen
organisationen zur Einreichung der Wahlvor

schläge aufzufordern und sie bei der Kandidaten
gewinnung zu unterstützen,

b) die Wahlvorschläge auf das Vorliegen der gesetz- 
li dien Voraussetzungen zu prüfen,

c) die öffentliche Auslegung der Kandidatenliste und 
Bekanntmachung der Schöffenkandidaten zu ge
währleisten,

d) Einwendungen der Bevölkerung gegen Kandidaten 
zu prüfen und darüber zu entscheiden,

e) die Pläne des Kreisausschusses der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland und des 
Kreisvorstandes des FDGB für die Wahlveranstal
tungen zusammenzufassen und die Durchführung 
der Wahlversammlungen gemäß den wahlgesetz
lichen Bestimmungen zu gewährleisten,

f) den Stand der Wahlvorbereitungen einzuschätzen,
g) dein Bezirkswahlbüro das Wahlergebnis und eine 

abschließende Gesamteinschätzung der Wahl
durchführung mitzuteüen.

(3) Das Kreiswahlbüro nimmt seine Tätigkeit bis zum
10. August 1965 auf.

II.
Wahl der Richter

§ 3
(1) Die Wahl der Richter der Kreisgerichte erfolgt 

entsprechend den Bestimmungen der §§ 51 und 52 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes vom 17. April 1963 (GBl. I
S. 45).

(2) Soweit sich aus der Wahlordnung keine Abwei
chungen ergeben, bestimmen sich die unmittelbare 
Vorbereitung und Durchführung der Wahl sowie die 
Feststellung des Wahlergebnisses nach der für die Be
schlußfassung des Kreistages geltenden Geschäfts
ordnung.

§ 4
Die Anzahl der für jedes Kreisgericht zu wählenden 

Richter wird durch gesonderte Anordnung des Mini
sters der Justiz festgelegt.

§ 5
Die Vorschläge für die Richter und Direktoren der 

Kreisgerichte werden vom Minister der Justiz im Ein
vernehmen mit den Kreisausschüssen der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland und für die 
Richter der Kammern für Arbeitsrechtssachen im Ein
vernehmen mit den Kreisvorständen des FDGB beim 
Rat des Kreises eingereicht.
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